	Landesberufsschule für Tourismus
	
	Tel. Nr. 03159/2211 Fax: 3159/2211/40
	
	

	8344 Bad Gleichenberg, Mailandberg 59
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	Voraussichtliche Lehrgangs- und Klasseneinteilung - Schuljahr 2009/10
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	Gastronomie-
	Restaurantfach/
	Koch/
	

	Lehrberuf:
	 
	 
	 
	 
	     fachmann/frau
	mann/frau
	Köchin
	

	1. Lehrgang: 07.09.2009  -  30.10.2009
	 
	 
	 
	 
	

	Schulfrei:  Mo., 26.10.2009  Nationalfeiertag

 
	
	Bad Gleichenberg
	1., 2., 3.
	1., 2., 3.
	1., 2., 3.
	

	2. Lehrgang: 03.11.2009  -  23.12.2009 (Schulbeginn Dienstag)
	 
	 
	 
	

	Schulfrei: Di., 08.12.2009 Mariä Empfängnis
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	Bad  Gleichenberg
	1., 3.
	1., 2., 3.
	1., 2., 3.
	

	 
	 
	 
	 
	Aigen/Ennstal
	2. 
	 
	 
	

	3. Lehrgang: 07.01.2010 bis 05.03.2010 
(Schulbeginn Donnerstag)
	 
	 
	 
	

	Semesterferien:  15.02.  -  20.02.2010  
	 
	 Bad Gleichenberg
	2., 3., 4. 
	1., 2., 3
	1., 2., 3
	

	 
	 
	 
	 
	  Aigen/Ennstal
	1.
	 
	 
	

	4. Lehrgang: 08.03.2010  -  07.05.2010
	 
	 
	 
	 
	

	Osterferien: 29.03. - 06.04.2010 
	 
	Bad  Gleichenberg
	1., 2., 3.,
	1., 2., 3.
	1., 2., 3.
	

	Schulfrei: Fr., 19.03.2010   Landespatron 
	 
	Aigen/Ennstal
	4.
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5. Lehrgang: 10.05.2010  -  02.07.2010
	 
	 
	 
	 
	

	Pfingstferien:  22.05.  -  25.05.2010 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Schulfrei:  Do., 13.05.2010   Christi Himmelfahrt 
	 
	 
	 
	

	                 Do., 03.06.2010   Fronleichnam 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	Bad Gleichenberg
	1., 4.
	1., 2., 3.
	1., 2., 3.
	


Bitte beachten Sie!

Die Direktion hat sich lt. Schulbehörde bei den Aussendungen der Einberufungen an den Organisationsplan, der im Mai

jedes Jahres für das darauffolgende Schuljahr erstellt wird, zu halten. Abweichungen bzw. Änderungen von der Klassen-

einteilung während des Schuljahres können sich nur aus schulischen Gründen ergeben. Die Schule ist gerne bemüht, die

Einberufungswünsche der Lehrbetriebe entgegenzunehmen und zu berücksichtigen, jedoch ist dies nur möglich, wenn die

Wünsche rechtzeitig, spätestens 6 – 10 Wochen vor dem jeweiligen Lehrgangsbeginn einlangen und dadurch die

Klassenorganisation nicht beeinträchtigt wird.

Empfehlenswert wäre daher, die Einberufungswünsche in den Sommermonaten, nach Eintritt der neueingestellten

Lehrlinge, für das kommende bzw. laufende Schuljahr schriftlich oder telefonisch bekanntzugeben, wobei unbedingt

auf die Klasseneinteilung Rücksicht genommen werden muss. Laut Gesetz müssen die Lehrlinge in jedem Lehrjahr zu
einem Pflichtschulbesuch einberufen werden. Zurückstellungen können nur in Ausnahmefällen (lt. Gesetz nur in

zwingenden Gründen, die in der Person des Lehrlings gelegen sind) bei frühzeitiger Eingabe, genehmigt werden.

Andernfalls können Zurückstellungen nur getätigt werden, wenn dafür eine Ersatzeinberufung erfolgen kann.

Ebenso können Einberufungswünsche, welche verspätet oder erst nach Aussendung der Einberufungen einlangen, nur
erfüllt werden, wenn ein entsprechender Ausfall in dieser Klasse zu verzeichnen ist. Zurückstellungen über das Lehrzeit-

ende hinaus sind keinesfalls möglich. Der letzte Pflichtschulbesuch muss innerhalb der Lehrzeit erfolgen.

Aus organisatorischen Gründen können die Lehrlinge mit den Lehrverträgen § 8b1 (integrative Berufsausbildung) 

sowie § 8b2 (Teilqualifizierung) nur im 1., 2. und 5. Lehrgang beschult werden.
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	Landesberufsschule
	
	
	
	
	Wir bitten um Bekanntgabe Ihrer E-Mail Adresse:

	
	für Tourismus
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mailandberg 59
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8344 Bad Gleichenberg
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fax   03159/2211/40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Betreff: Berufsschulpflicht - Einberufungstermine
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ich ersuche - sofern schulorganisatorisch möglich - meine Lehrlinge in folgenden 

Lehrgängen einzuberufen:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lehrgang

	 
	Lehrlinge
	 
	*)
	Klasse
	Sept./Okt.
	Nov./Dez.
	Jän./Feb.
	März/April
	Mai/Juni

	 
	 
	 
	Lehrberuf
	1.
	2.
	3.
	4.
	2009/10
	2009/10
	2009/10
	2009/10
	2009/10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*) Lehrberufe: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GA = Gastronomiefachmann/frau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KO = Koch/Köchin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RE = Restaurantfachmann/frau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A c h t u n g:
	Bitte die Lehrlinge, wenn möglich, gleichmäßig aufteilen. Wenn Sie keine Vorschläge haben,

	
	geben Sie uns trotzdem Ihren Lehrlingsstand, zwecks Überprüfung unserer EDV-Liste, bekannt.

	
	Verschiebungen innerhalb der Lehrgänge und Klassen können aus verschiedenen 

	
	organisatorischen Gründen von der Schule vorgenommen werden!!!
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die Lehrgangseinteilung wird auch in der Wirtschaftskammerzeitung veröffentlicht!
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diese Mitteilung ersetzt nicht die Anmeldung für neu angemeldete Lehrlinge. Es ergeht daher die Bitte, entweder eine Kopie des protokollierten Lehrvertrages oder das Beiblatt "Anmeldung für die Berufsschule"
zu übermitteln.


